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ANFRAGEBEANTWORTUNG 

betreffend die schriftliche Anfrage der Abg. 

Mag. Molterer und Kollegen vom 24. April 1991, 

Zl. 969/J-NR/91 "notwendige Reformen bei den 

österreichischen Bundesbahnen" 

Ihre Fragen darf ich wie folgt beantworten: 

Zu Frage 1: 

sro lAB 

1991 e06~ 2 ~ 
zu 369/J 

"Wie wUrde sich der jährliche Bundeszuschuß zu den Eisenbahn­
pensionen in den nächsten 5 Jahren bei gleichbleibender 
Rechtslage entwickeln?" 

Bei gleicher Rechtslage wUrde sich auf Gehaltsbasis 1991 der 

Bundesanteil gern. § 17 BB-Gesetz wie folgt entwickeln: 

1991: 12,69 Mrd S 

1992: 12.96 Mrd S 

1993: 13,20 Mrd S 

1994: 13.43 Mrd S 

1995: 13,67 Mrd S. 

Zu Frage 2: 
"Wie hoch ist derzeit der Pensionszuschuß des Bundes pro Ei­
senbahnerpensionist und Jahr?" 

Der durchschnittliche Beitrag des Bundes fUr einen Ruhe- bzw. 

Versorungsgenußempfänger der öBB betrug im Jahre 1990 

S 159.631. Dieser Bei trag ist mi t dem Zuschuß· fUr den ASVG-Be­

reich nicht vergleichbar. weil die Gesamtheit des Dienst-. 

Besold~ngs- und Pensionsrechtes gesehen werden muß (fehlende 

Abfertigung. niedrige AnfangsbezUge u.s.w.). 

Zu Frage 3: 
"Wie hoch sind die Beiträge der Eisenbahner?" 
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Die öBB-Bediensteten leisten einen monatlichen Pensionsbeitrag 

von 10 % ihres Monatsbezuges. Dieser Pensionsbeitrag unter­

liegt keiner Höchstbeitragsgrundlage. 

Zu Frage 4: 
"Wie hoch sind die durchschnittlichen Pensionen der Berufs­
gruppen E"isenbahner, librige Beamte, ASVG-Versicherte. 
Selbständige und Bauern im Vergleich zueinander?" 

Bei den ÖBB beträgt die durchschnittliche Pension (J~hres­

durchschnitt 1990) S 14.298.93. 

Die Feststellung der Höhe einer ASVG-. Selbständigen- bzw. 

Bauernpension fällt in den Zuständigkeitsbereich des Bundes­

ministers fUr Arbeit und Soziales. jene der Pensionen der 

librigen Beamten in die Zuständigkeit des Kanzleramtsministers. 

Bei jedem Vergleich muß aber auch die Art der Berufstätigkeit, 

die gesamte Lebensverdienstsumme einschließlich allfälliger 

Abfertigungen und die Dauer der Versicherungszeiten berlick­

sichtigt ~lerden. 

Zu Frage 5: 
"Wie beurteilen Sie die privilegierten Pens!onarege!ungen 
(z.B. Pensionseintrittsalter) der Eisenbahner im Vergleich zu 
anderen?" 

Die materiellen Bestimmungen der Bundesbahn-Pensionsordnung 

1966 entsprechen im wesentlichen den pensionsrechtlichen Be­

stimmungen flir die B~ndesbeamten. 

Die bei den ÖBB geltenden Regelungen hinsichtlich des Pen­

sionseintrittsalters. die Bestandteil jedes einzelnen Dienst­

vertrages sind. dlirfen nicht isoliert betrachtet werden. son­

dern sind im Rahmen des flir die öBB-Bediensteten geltenden 

gesamten Dienst- un~ Besoldungsrechts zu seben. 

Dieses Dienstrecht weist gegenUber der Privatwirtschaft auch 

erhebliche Nachteile auf (z.B. unglinstige Arbeitszeitregelun-
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gen,' längere Wochenarbeitszeit keine Abfertigung, geringe An­

fangsbezahlung). GegenUber öffentlich-rechtlichen Dienstver­

hältnissen bestehen ebenfalls Nachteile (z.B. die freie Ver­

setzbarkeit). 

DarUberhinaus soll durch die .Pensionsregelungen demUmstand 

Rechnung getragen werden, daß mit dem Eisenbahndienst besonde­

re pyhsische und psychische Belastungen (unregelmäßige Ar­

beitszeit, längere Arbeitszeit, Sonn- und Feiertagsdi~nst, 

Nachtdienst, hohes Maß an Verantwortung im Betriebsdienst) 

verbunden sind, die zu einem beschleunigten Kräfteverschleiß 

und oft frUhzeitig zu gesundheitlichen Schädigungen fUhren. Da 

bei den ÖBB aufgrund des Leistungsprinzips Beförderungen meist 

mit Änderungen des Arbeitsgebietes verbunden sind, nehmen die 

meisten Bediensteten Laufbahnwechsel in Kauf und werden daher 

in den verschiedensten Bereichen eingesetzt. 

Es gibt somit keine von vornherein festgelegten Bediensteten­

gruppen oder streng vorgezeichnete Laufbahnen. Das Pensions­

recht der ÖBB kann aus diesem Grund nicht fUr einzelne Dienst­

nehmergruppen gesondert geregelt werden. 

Wie ersichtlich ist, können die Pensionsregelungen der öBB 
keineswegs als "Privileg" angesehen werden .. 

Zu Frage 6: 
"Erachten Sie diese privilegierten Regelungen fUr eine Berufs­
gruppe im Hinblick auf dieverfassungsgerichtliche Ent­
scheidung betreffend Pensionseintrittsalter von Mann und Frau 
als verfassungskonform'?" 

Wie sich aus der Antwort zur Frage 5 ergibt, können die Rege­

lungen nicht als privilegiert bezeichnet werden. 

Der Verfassungsgerichtshof hat im "Pensionsalter-Erkenntnis" 

ausgesprochen, daß gesetzliche Regelungen. die nach dem Ge-

schlecht unterscheiden, dem Gleichhei tssa tz ~dd.ersprechen, 

sofern keine sachliche Rechtfertigung fUr die geschlechtsspe­

zifische Unterscheidung vorliegt. 
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Die Bestimmung des § 130 der Dienstordnung der ÖBB (Versetzung 

in den dauernden Ruhestand) sieht keine geschlechtsspezifische 

Differenzierung vor. An der Verfassungskonformit~t wird daher 

nicht gezweifelt. 

Zu Frage 7: . ' 
"Sind Sie bereit, dieses "Eisenbahnerprivileg" im Hinblick auf 

. die jUngsten verfassungsgerichtlichen Entscheidungen (Pen­
sionseintrittsalter) einer verfassungsm~ßigen UberprUfung zu 
unterziehen?" 

Wie sich aus der Beantwortung des Fragepunktes 6 ergibt, be­

steht fUr eine verfassungsm~ßige UberprUfung keine Veranlas­

sung zumals sich aus der Antwort zur Frage 5 ergibt, daß die 

Pensionsregelung nicht als "Privileg" angesehen werden kann. 

Zu Frage 8: 
"Warum wurde im Hinblick auf eine sparsame Mittelverwendung 
von Ihnen bisher keine UberprUfung der Eisenbahnerprivilegien 
beantragt oder durchg-efUhrt?" 

Wie aus der Beantwortung der Frage 5 ersichtlich, zeigt eine 

Betrachtung des gesamten Dienstrechtes der Bediensteten der 

öBB, daß Eisenbahner nicht als privilegiert angesehen werden 

kCSnnen. 

Zu Frage 9: 
"Welche dienst-, sozial- und pensionsrechtlichen Neuerungen 
erachten Sie fUr die Eisenbahner als notwendig?" 

Dienst-, 90zial- und pensionsrechtliche Neuerungen sind im Zu­

sammenhang mit der geplanten Änderung der Rechtsform der öBB 

zu sehen. Ein n~heres Eingehen auf Details wUrde die Vorberei­

tung des neuen Bundesbahngesetzes pr~judizieren. 

Zu Frage 10: 
"Falls Sie Neuerungen fUr notwendig erachten, warum haben Sie 
als Ressortverantwortlicher im Hinblick auf eine sparsame 
Wirtschaftsweise nicht schon jetzt derartige Maßnahmen in­
itiiert?" 
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Dienst-. sozial- und pensionsrechtliche Neuerungen werden lau­

fend vorgenommen. 

Was die sparsame Wirtschaftsweise betrifft. darf insbesondere 

angemerkt werden. daß in den letzten fUnf Jahren der Personal­

stand bei den ÖBB um nicht weniger als 4.032Be~ienstete redu­

ziert wurde. (Personalstand im Jahresdurchschnitt~ 1985~ 70.961 

Bedienstete. 1990: 66.929 Bedienstete). 

Wien, am ~ni 1991 

ister: 
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